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Gemeinde Rastede
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Innerhalb des festgesetzten Gewerbegebietes gem. § 8 BauNVO sind folgende Nutzungen und bauliche 

Anlagen zulässig:
- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe gem. § 8 (2) Nr. 1 BauNVO,
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude gem. § 8 (2) Nr. 2. BauNVO.
        Die gem. § 8 (2) Nr. 3 und 4 zulässigen sowie die gem. § 8 (3) ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind

unzulässig (§ 1 (5) und (6) Nr. 1 BauNVO).

2. Innerhalb des Geltungsbreiches gelten für bauliche Anlagen folgende Höhenbezugspunkte (gem. § 18 (1) 
BauNVO):

           Oberer Bezugspunkt:
           Oberkante (OK):              Obere Dachkante

           Unterer Bezugspunkt: + 19,05 m über NHN

      Von der Höhenbegrenzung ausgenommen sind untergeordnete, technisch bedingte Bauteile (z.B.
Schornsteine, Abluftkamine, Lüftungszentrale o.ä.) gemäß § 16 (6) BauNVO. Die festgesetzte Oberkante
(OK) darf durch aufgeständerte Solar-Module um bis zu 1,00 m überschritten werden.

3. Innerhalb des Geltungsbereiches darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen der in § 19 (4) 
Satz 1 BauNVO genannten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden (§ 9 (1) 
Nr. 2 BauGB i.V.m. § 19 (4) Satz 3 BauNVO).

4. In der gemäß § 22 (4) BauNVO festgesetzten, abweichenden Bauweise (a) sind Gebäude zulässig wie in 
der offenen Bauweise, jedoch ohne Längenbegrenzung.

5. Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gem. 
§ 9 (1) Nr. 24 BauGB sind innerhalb der gekennzeichneten Bereiche für Neubauten bzw. 
baugenehmigungspflichtige Änderungen von Büro- und Aufenthaltsräumen nach DIN 4109 Anforderungen 
an die Schalldämmung der Außenbauteile (Wandanteil, Fenster, Lüftung, Dächer etc.) zu stellen. Die 
gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen 
sind unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 7.1, 
Gleichung (6) zu bestimmen. Dabei ist der maßgebliche Außenlärmpegel La  in dB von 75 zugrunde zu 
legen (Lärmpegelbereich V). Abweichungen von der Festsetzung sind im Einzelfall im Rahmen des 
jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens mit entsprechendem Nachweis zulässig, wenn aus dem konkret 
vor den einzelnen Fassaden oder Fassadenabschnitten bestimmten maßgeblichen Außenlärmpegel nach 
DIN 4109-2:2018-01 die schalltechnischen Anforderungen an die Außenbauteile unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Raumarten nach DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 7.1, Gleichung (6), ermittelt und 
umgesetzt werden.

6. Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25 a+b BauGB sind die vorhandenen Gehölzbestände zu schützen, zu 
pflegen und dauerhaft zu erhalten sowie durch Anpflanzungen von heimischen, standortgerechten 
Bäumen und Sträuchern zu ergänzen. Abgänge oder Beseitigungen aufgrund einer Befreiung sind 
adäquat vom Eingriffsverursacher zu ersetzen.

Zu verwendende Pflanzenarten:
Bäume: Eberesche, Stieleiche, Hainbuche, Sandbirke, Rotbuche
Sträucher: Eingriffliger Weißdorn, Faulbaum, Gemeiner Schneeball, Gewöhnliches Pfaffenhütchen, 
Hundsrose, Schlehe, Schwarzer Holunder

Qualitäten:
Bäume: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 12-14 cm,
Heister, 2x verpflanzt, Höhe 125 - 150 cm
Sträucher: leichte Sträucher, 1x verpflanzt, Höhe 70 - 90 cm

7. Im Geltungsbereich sind gemäß § 12 (3a) BauGB in Verbindung mit § 9 (2) BauGB nur solche Vorhaben 
zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat. 
Weitere im Plangebiet zulässige Nutzungen setzen die Änderung oder den Abschluss eines neuen 
Durchführungsvertrages voraus.

PLANZEICHENERKLÄRUNG

7. Sonstige Planzeichen

2. Maß der baulichen Nutzung

zulässige Grundflächenzahl (GRZ)0,8

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

OK £ 10,50 m maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen, z.B. 10,50 m

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

5. Grünflächen

private Grünfläche

Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 21 "An der Brücke" gem. § 13a BauGB
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Endfassung 03.11.2022

Diese Ausfertigung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21 "An der Brücke" gem. § 13a BauGB 
stimmt mit der Urschrift überein.

Rastede, ...................               ...........................
                                                                                                                         Bürgermeister

BEGLAUBIGUNG

PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in den jeweils aktuellen Fassungen hat der Rat 
der Gemeinde Rastede den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 21 "An der Brücke" gem. § 13a BauGB 
bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan 
als Satzung am ........................... beschlossen.

Rastede, .......................

................................ (Siegel)
Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

PLANVERFASSER
Der Entwurf dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet vom Planungsbüro Diekmann •
Mosebach & Partner gem. § 13a BauGB.

Rastede, .......................                                                                             .....................................
                                                                                                                             (Unterschrift)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

SATZUNGSBESCHLUSS

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21 "An der Brücke" 
gem. § 13a BauGB wurde keine Verletzung von Vorschriften im Sinne des § 215 BauGB beim Zustandekommen 
des Bebauungsplanes und der Begründung geltend gemacht.

Rastede,  ..........................                               ...........................
                                                                                                                         Bürgermeister

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ............................ die Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21 "An der Brücke" gem. § 13a BauGB beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 (1) BauGB am ............................. ortsüblich bekannt gemacht worden.

Rastede, .....................    ............................
                                                                                                                          Bürgermeister

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ...................................nach 
Erörterung dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21 "An der Brücke" gem. § 13a BauGB 
zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen. Ort und Dauer der Auslegung 
wurden gem. § 3 (2) BauGB am .................................... ortsüblich durch die Tageszeitung und die Internetseite 
der Gemeinde bekannt gemacht. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21 "An der Brücke"
gem. § 13a BauGB hat mit Begründung sowie den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen vom ............................... bis zum .......................... öffentlich ausgelegen und war auf der 
Internetseite der Gemeinde einsehbar.

Rastede, ...................... ...........................
Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Rastede hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 21 "An der Brücke" gem. § 
13a BauGB, bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gem.  § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 
............................. gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde ebenfalls beschlossen 
und ist dem Bebauungsplan gemäß § 9 (8) BauGB beigefügt.

Rastede, .............................                                                                 ...........................
                                                                                                                         Bürgermeister

PLANUNTERLAGE

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung

©  2021

Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen

                                         Regionaldirektion Oldenburg - Cloppenburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Az ............... ; Stand vom ....................).

Westerstede, den.....................................

.........................................
Dipl. Ing. Alfred Menger
(Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur)       (Siegel)

AUSFERTIGUNG
Die Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "An der Brücke" gem. § 13a BauGB, bestehend aus 
der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan, wird hiermit 
ausgefertigt.

Rastede, .............................                                                                 ...........................
                                                                                                                         Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21 "An der Brücke" gem. § 13a BauGB 
ist gem. § 10 (3) BauGB am .......................... ortsüblich bekannt gemacht worden. Der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan "An der Brücke" gem. § 13a BauGB ist damit am ........................... rechtsverbindlich geworden.

Rastede, ...................               ...........................
                                                                                                                         Bürgermeister

INKRAFTTRETEN

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

Erschließungsplan

M 1 : 500

  HINWEISE / NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN
1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche sowie mittelalterliche und 

frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, 
Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher 
Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes 
meldepflichtig und müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Ammerland 
oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege- Abteilung Archäologie- Stützpunkt 
Oldenburg, Ofener Straße 15, unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der 
Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nieders. 
Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. 
für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der 
Arbeiten gestattet.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, so ist    
unverzüglich die untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Ammerland zu benachrichtigen.

3. Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, sind diese     
umgehend der zuständigen Polizeidienststelle, dem Ordnungsamt oder dem 
Kampfmittelbeseitigungsdienst zu melden.

4. Als generelle Vermeidungsmaßnahme sind Baumfäll- und Rodungs-, sowie Abriss- und 
Sanierungsarbeiten zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG 
außerhalb der Zeit zwischen dem 1. März und dem 30. September durchzuführen. Unmittelbar vor den 
Fällarbeiten sind die Bäume, oder bei Abriss- und Sanierungsmaßnahmen die Gebäude, durch eine 
sachkundige Person auf die Bedeutung für höhlenbewohnende Vogelarten sowie auf das 
Fledermausvorkommen zu überprüfen. Sind Individuen/Quartiere vorhanden, so sind die Arbeiten 
umgehend einzustellen und das weitere Vorgehen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

5. Das Kompensationsflächendefizit des Bebauungsplanes von 3.857 Werteinheiten wird über den 
Flächenpool Loyer Moor der Gemeinde Rasetede ausgeglichen. Die Absicherung des 
Kompensationsflächendefizits erfolgt über eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde 
Rastede und der Müller & Egerer Bäckerei und Konditorei GmbH.

6. Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21 "An der Brücke" überlagert in 
Teilbereichen den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 47 "Gewerbegebiet Leuchtenburg". Die 
bisher für den vorliegenden Geltungsbereich geltenden Festsetzungen werden durch den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan "An der Brücke" außer Kraft gesetzt.

7. Die oben angeführten DIN-Vorschriften sind beim Bauamt der Gemeinde Rastede einzusehen.

8. Es ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674), anzuwenden.

9. Es ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBL. I, S. 3786), zuletzt geändert durch  Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802), 
anzuwenden.

10. Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) 1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

11. Es ist die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.04.2012 
(Nds. GVBl. S. 46), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10.11.2021 (Nds. GVBl. S. 739), 
anzuwenden.

3. Bauweise, Baugrenzen

abweichende Bauweisea

Baugrenze

4. Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

gem. § 13a BauGB

1. Art der baulichen Nutzung

GewerbegebietGE

kobbe
Textfeld
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